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Der Reichsminister und Chef

Berlin W8, den 2.Oktober 1944

der Reichskanzlei

Geheim!

Voßstraße 6

Rk. 1528 E g

Eigenhändig

Es wird gebeten, dieses Geschäftszeichen

bei weiteren Schreiben anzugeben.

An

die Herren Chefs der Obersten Reichsbehörden

Betrifft: Erlaß des Führers über die Fernhaltung inter-

national gebundener Männer von maßgebenden

Stellen in Staat, Partei und Wehrmacht.

Im Anschluß an mein Rundschreibén vom 25. Dezember 1943

- Rk. 147l E g-.

Ich habe dem Führer darüber Vortrag gehalten, welche Maßnahmen

zur Durchführung des Erlasses über die Fernhaltung international

gebundener Männer von maßgebenden Stellen in Staat, Partei und

Wehrmacht getroffen worden sind, und habe dem Führer einzelne mir

namhaft gemachte Fälle des zivilen staatlichen Bereichs zur Ent-

scheidung unterbreitet.

Der Führer hat erneut seiner Auffassung-Ausdruck verliehen,

daß der Erlaß sorgfältig und lückenlos durchgeführt werden müßte.

Es sei nicht erträglich, so betonte der Führer, daß sich in Schlüs-

selstellungen irgendwelcher Art Männer mit internationalen Bindun-

gen befänden. Der Erlaß, namentlich der Begriff der "maßgebenden

Stelle", müsse daher weit ausgelegt werden. Maßgebend sei eine

Stelle nicht nur dann, wenn von ihr aus grundsätzliche Entschei-

dungen getroffen wirden, sondern auch dann, wenn sie es ihrem In-

haber ermögliche, in größerem Umfange und in weiteren Zusammenhän-

gen geheimzuhaltende staatspolitisch wichtige Dinge zu erfahren.

Der Führer macht es den Chefs der Obersten Reichsbehörden zur

Pflicht,

St.M. 11 f-19/449.
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Pflicht, laufend dafür zu sorgen, daß dem Rechnung getragen wird

und Einzelfalle, die zu irgendwelchen Zweifeln Anlaß geben, beson-

ders sorgfältig in Auge behalten werden. Zu diesen Einzelfällen ge-

hören namentlich im staatlichen Bereich tätige Angehörige regierender

oder ehenals regierender Fürstenhäuser.

Der Wortlaut des Erlasses vom 19. Mai 1943 beschränkt sich auf

Beziehungen deutscher Männer zu ausländischen Kreisen, die auf Ehe-

schließung oder Verwandtschaft beruhen. Der Führer winscht, daß

über diesen Wortlaut hinaus der Erlaß sinngemäß auch auf solche Fäl-

le angewandt wird, in denen eine internationale Bindung anderer Art

- etwa durch nahe Freundschaft oder finanzielle Abhängigkeit - vor-

liegt. Auch derartige Fälle bitte ich mir mitzuteilen.
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Dr.Bertsch

Prag, den 3. Oktober 1944.

- Nr. V-481/44g -

Seheim

An den

Herrn Chef des Ministeramts.

Betr.: Vortrag bei dem Herrn Staatsminister

am 3.0ktober 1944.

Wegen der künftigen Verwendung des Gr fen Coudenhove-Kalerei,

der infolge Stillegung des Exportinstituts wihrend des Krieges frei

wird und für eine erneute Einziehung zur ehrmacht nicht in "rave

kommt, entschied der Herr Steatsminister , dass der Genannte in der

Wirtschaft des hiesigen Raumes in geeigneter leise untergebracht wer=

den kann, so z.B. in Ringhoffer-Konzern. Er muss nur von jeder 3erih=

rung mit einer politisch oder militürisch betenten Tätigkeit fernge.

halten werden.
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Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei
4. November
und des SD
44
Prag, den....
19
XIX, Kastanienallee 19
Fernruf Reichsprotektor 093/3911-19
- IV = 2659/44 = 8 -
Tgb. Nr. B. d. S.
Gehein
inisterar
-
Bitte bei der Antwort vorstehendes Geschäftszeichen und Datum anzugeben.
7. NOV. 1944
An den
Chef des Ministeramtes
z.Hd. von i-Standartenführer Dr. G i e s
-O.V.igA.-
Prag
Anbei reiche ich den Erlaß des Reichsministers und Chefs der
Reichskanzlei nach Kenntnisnahme zurück. Der Sicherheitspolizei
und dem SD sind keine einschlägigen Fälle aus dem Protektorat
bekannt.
Im Auftrage:
  .
MUurer
141
A-1e/44g
1272/44q



7
Der Generalreferent v 2
Prag, den/3. Januar 1945.
Minister
An den
Chef des Ministeramts,
Eind: 13 JAN. 1945
Herrn Ministerialrat Dr. G i e s .
Betr.: Stellungsbau im Protektorat Böhmen und Mähren; hier: Ausarbeitung der
erforderlichen Runderlasse, Disziplinar- und Lagerordnung u.s.w.
Bezug: Mein Bericht vom 8. Januar 1945.
Auf Grund Ihres Anrufs vom 12.ds.Mts. bin ich der Angelegenheit nachge-
gangen. Dabei hat sich herausgestellt, dass bei der Berichterstattung vom
8.ds.lits. ein Irrtum unterlaufen ist.
Die von mir einverlangten Äusserungen der Leiter der Sachgebiete V 2a
und V 2b füge ich mit der Bitte um Kenntnisnahme bei.
Ich habe die Angelegenheit nicht persönlich bearbeiten können, da ich
mich im Augenblick besonders um die Transportgestellung kümmern musste. Ich
werde aber nun den Vollzug persönlich überwachen und an Dienstag abschliessend
berichten.
Wanl
3 Anlagen
RACC
NO.
-4 DX. 1910
111 4-=13/45 g



Höhter 4-und Polizeiführer Böhmen-
Mähren
Der Reichsführer-il und Chef
Feld-Kommandostelle, den 18.2.1944
der Deutschen Polizei
Geheime Kido.-Sacdhe
Tgb.Nr. Adj.123/44/geh.
Ministeramt
60 Ausfertigungen
28. FEB. 1944
:
2.Ausfertigung
Betr.: Befehkdes-Führersvom27.ll.43 über Personalein-
sparung.
An
4
alle Hauptänter
alle Höchsten und Höheren 44- und Polizei-Führer
Das bisherige Ergebnis der Personaleinsparungsaktion zu
Gunsten der kämpfenden Truppe der Waffen-i zeigt mir, dass
die zur Durchführung des Pührerbefehls zu treffenden Maß-
. nahmen noch keineswegs überall mit der erforderlichen Härte
und Uneigennützigkeit und nicht mit dem notwendigen Ernst
getroffen und durchgeführt worden sind, wie es die sieg-
entscheidende Notwendigkeit dieser Aktion zwingend verlangt.
Ich sehe mich infolgedessen gezwungen, in Sonderheit auf
folgende Punkte hinzuweisen :
l.) Allein und voll verantwortlich für restlose und vorbe-
haltlose Durchführung aller nach den Führerbefehl zu
treffenden Anordnungen sind mir die Hauptamt-Chefs,
sowie die Höchsten ünd Höheren i- und Polizei-Führer.
Sie haben daher für ihren gesamten Zuständigkeits-
bereich innerhalb des Heimatgebietes, des Protektorats
Böhmen und Mähren und der besetzten Gebiete alle Maß-
nahmen zu treffen und die Durchführung laufend u über-
wachen, dass
a) sämtliche nicht zur Feldtruppe gehörenden oder
nicht im Kampfgebiet eingesetzten i-Führer,
Polizei-Offiziere, Beamte, Unterführer, Männer,
männliche Angestellte und Arbeiter ihrés Zuständig-
keitsbereiches bis hinunter zur letzten und
kleinsten Dienststelle von der Aktion erfasst
werden, und
b) alle diejenigen, die nicht für kriegs- und kampf-
entscheidende Aufgaben eingesetzt oder voll ausge-
lastet sind, tatsächlich und ohne Rücksicht auf
persönliche oder sonstige Belange endgültig freige-
geben und so bald wie möglich zur Verfügung gestellt
werden.
2.) Das durch die Einsparung freigewordene Personal ist :
a) von den Hauptämtern einschl. Pers.Stab, Volks-
Mm To
deutsche Mittelstelle, Peichsarzt-it und Polizei,
Chef Fernmeldewesen und Dienststelle #-Obergruppen-
St.M. T  - 4/44 g.ds



- 2 -
führer Heißmeyer, jedoch ausschl. Reichssicher-
heitshauptamt und Hauptamt Ordnungspolizei :
laufend so bald wie irgend möglich zu den vom
-Führungshauptamt auf dem Truppenübungsplatz
S c h i e r a t z (Wartheland) eingerichteten
Sammellager unter Mitgabe einer Liste mit Dienst-
grad, Nane und Tauglichkeitsbefund (neu) in Marsch
zu setzen und zwar unmittelbar von jeder abgebenden
Dienststelle aus,
b) von den Höchsten und Höheren i- wid Polizei-Führern:
soweit es sich um M-Angehörige handelt, zu dem
Samnellager Tr.Üb.Pl. Schieratz in Marsch zu setzen,
so weit es sichr-um Polizeibeamte handelt, den zu-
ständigen Hauptämtern (Reichssicherheitshauptamt oder
Hauptant Ordnungspolizei) nanhaft zu machen, die über
ihre Erfassung und weitere Verwendung zu bestimmen
haben,
c) vom Reichssicherheitshauptant und Hauptamt Ordnungs-
polizei innerhalb ihres Befehlsbereichs anderweitig
an kriegsentscheidenden Stellen einzusetzen.
d) W-Führer und Polizei-Offiziere sind nicht zum Sammel-
lager Schieratz in Marsch zu setzen, sondern be-
schleunigt dem M-Führungshauptant namhaft zu machen,
das unverzüglich über ihre weitere Verwendung ver-
fügt. Ein Durchschlag ist über Pers.Stab-RF-H,Berlin,
Prinz Albrechtstr. 8, gleichzeitig an i-Gruppenführer
Keppler zu senden.
e) märinliche und weibliche Angestellte sind, so weit sie
geeignet für Weiterverwendung bei H und Polizei sind,
dem i-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt namhaft zu
machen, das über ihre weitere Verwendung bestimnt,
soweit sie ungeeignet sind, unnittelbar an die ört-
lichen Arbeitsümter zum Einsatz in der Rüstungs-
industrie abzugeben.
3.) Ternine:
a) Zum lO.jeden Monats melden die Hauptämter die Zahl de
in vorhergehenden Monat innerhalb ihres gesamten Zu-
standigkeitsbereiches eingesparten und dem il-Führungs-
hauptamt Amt V/IIa namhaft gemachten Führer und der dem
Sammellager zugeführten Unterführer und Männer. Dabei
sind die Jahrgänge l9l4 und jünger von den übrigen
getrennt aufzuführen.
b) -Führungshauptamt meldet zum lo.jeden Monats außerden
die Zahl der von Amt V/lla erfassten Führer und die
Art ihrer Neuverwendung,
ferner die Zahl der in dem Sammellager eingetroffenen
Unterführer und Mannschaften, sowie die Art ihrer
Weiterverwendung.
4.) Ich erwarte, dass die W und Polizei in der Personalein-
sparungsaktion Vorbild ist und die vom Führer befohlene
Einsparung von mindestens 25 % im Gesantrahmen der / und
Polizei in kürzester Zeit erreicht ist.
P.a.R.
H .H i m m le r.
MNL
8900
M
*
4-Sturmbannführer


